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Text durch Klicken hinzufügen

Barrierefrei sind bauliche und 
sonstige Anlagen, 

Verkehrsmittel, […] wenn sie 
für Menschen mit 

Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde 

Hilfe auffindbar, zugänglich und 
nutzbar sind. (§ 4 BGG)







                            Grauer Star  
  Anfangsstadium



Grauer Star  
Anfangsstadium                     Fortgeschrittenes Stadium



Schlaganfall



                                                  Netzhautablösung - Ablatio retinae 

 . 



                                                  Netzhautablösung - Ablatio retinae 

 . 



                                                  Netzhautablösung - Ablatio retinae 

 .             Grüner Star Glaukom 



                                                  Netzhautablösung - Ablatio retinae 

 .             Grüner Star Glaukom 



Grüner Star – Glaukom                
Retinitis Pigmentosa                     
Endzustand:
„Röhrengesichtsfeld“
                                                           



Grüner Star – Glaukom                
Retinitis Pigmentosa                     
Endzustand:
„Röhrengesichtsfeld“
                                                           Makula- 
Degeneration 



          Farbenblindheit:
          - Keine Farbwahrnehmung
          - Visus 1/10
          - zentraler Gesichtsfeldausfall (Zentralskotom)









2. Bauen für sehbehinderte Menschen? 



2. Bauen für sehbehinderte Menschen? 



3. Überblick über die einschlägigen Normen zur 

Barrierefreiheit 



3. Überblick über die einschlägigen Normen zur 

Barrierefreiheit 

DIN 18040-1: Maßnahmen für sehbehinderte Menschen - 
einige Beispiele:
Ausstattungselemente 
Eingangsbereiche 
Türen 
Bodenbeläge 
Schreib- und Leseflächen



Maßnahmen für sehbehinderte Menschen

Treppen müssen so gestaltet sein, dass sie auffällig sichtbar sind. 
[Kap. 4.3.6]

Große Glasflächen benötigen kontrastreiche Markierungen. [Kap. 4.3.2 
sowie 4.3.3.5]

Eingangsbereiche benötigen eine visuell kontrastierende Gestaltung 
und eine ausreichende Beleuchtung. [Kap. 4.2.3]

Türen müssen gut auffindbar, ihre Funktion muss gut erkennbar sein. 
[Kap. 4.3.3.5]

Bodenbeläge sollen nicht spiegeln und sich visuell kontrastierend von 
Bauteilen (z. B. Wänden, Türen, Stützen) abheben. [Kap. 4.3.4]

Schreib- und Leseflächen für sehbehinderte Menschen erfordern eine 
geeignete Beleuchtung. [Kap. 5.2.2]







4. DIN 32975: Gestaltung visueller 
Informationen im öffentlichen Raum 

zur barrierefreien Nutzung





5. Wichtige Beschriftungen























Leuchtdichtemessgeräte





Leuchtdichtemessgeräte

Luxmeter













6. Kontrastforderungen und Kontrastmessungen 





Positiv-Beispiele für Treppengestaltung





Michelson-Kontrastformel

•        (L1 - L 2)        
K = --------------        
       (L 1 + L 2)       
  

• K   = Kontrast
L 1 = Leuchtdichte der helleren Fläche
L 2 = Leuchtdichte der dunkleren Fläche
 



Michelson-Kontrastformel

•        (L1 - L 2)        (ρ 1 -  ρ 2)      (Y* 1 -  Y* 2) 
K = -------------- = -------------- = ----------------- 
       (L 1 + L 2)      (ρ 1 +  ρ 2)     (Y* 1 +  Y* 2) 
  

• K   = Kontrast
L   = Leuchtdichte
 ρ  = Reflexionsgrad
Y* = Hellbezugswert
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  Der Hellbezugswert 80 entspricht ungefähr dem Reflexionsgrad 0,6 (genau: 0,57)





Hilfestellung mit einem 
einfachen, aber in den 

allermeisten Fällen 
ausreichenden

Näherungsverfahren: 







- Helligkeit
- Buntton
- Sättigung

















































56,58 : 0,11 = 6,22





























Kontrast K 
zwischen zwei 
Farbflächen 

(berechnet mit Hilfe der 
Michelson-Kontrast-

Formel)

Roter Bereich: K ≥ 
0,7: 

Blauer Bereich: K ≥ 0,4: 
Voraussetzung für einen 
barrierefreien Kontrast: 
Der Reflexionsgrad „ρ“ 

(Rho) der helleren 
Kontrastfarbe ist ≥ 0,5, 

siehe Zeilen unten.



Aufgabe 1



Aufgabe 1



Aufgabe 1



Aufgabe 1



(0,82 + 0,77) : 2 = 0,795

Aufgabe 1



Aufgabe 2



Aufgabe 2



Aufgabe 2



Ergebnis: Kein barrierefreier 
Kontrast!

Aufgabe 2



(Verkehrsgelb und Verkehrsweiß)

Aufgabe 3



(Verkehrsgelb und Verkehrsweiß)

Aufgabe 3



(Verkehrsgelb und Verkehrsweiß)

Aufgabe 3



(Verkehrsgelb und Verkehrsweiß)

Aufgabe 3



(Verkehrsgelb und Verkehrsweiß)

Aufgabe 3



(Verkehrsgelb und Verkehrsweiß)

Aufgabe 3



(Alles außer Verkehrsgrau A und Verkehrsweiß)

Aufgabe 4



(Alles außer Verkehrsgrau A und Verkehrsweiß)

Aufgabe 4



(Alles außer Verkehrsgrau A und Verkehrsweiß)

Aufgabe 4



(Alles außer Verkehrsgrau A und Verkehrsweiß)

Aufgabe 4



(Alles außer Verkehrsgrau A und Verkehrsweiß)

Aufgabe 4







Optisches Chaos durch spiegelnde Fußbodenbeläge
(links: Flughafen Düsseldorf, rechts: Flughafen Athen)





AUSGANGAUSGANG



AUSGANGAUSGANG

AUSGANG







7. Unfallgefahren bei 
fehlenden oder 
mangelhaften 
Markierungen von 
Treppenstufenkanten



7. Unfallgefahren bei 
fehlenden oder 
mangelhaften 
Markierungen von 
Treppenstufenkanten



Unfallgefahren:
Fehlende Stufenkantenmarkierung



















Bei Festtreppen sind 
alle Trittstufen 
über die volle Breite 
mit einem 4 cm bis 5 cm 

breiten Streifen zu 
kennzeichnen, 

der an der Stufenkante 
beginnt. (DIN 32975) 





Fahrtreppen:  
„Eine Markierung […] in der 

Trittstufe muss vorgesehen 
werden, um […] die 
Hinterkanten der Stufen 
hervorzuheben.“ 

(DIN EN 115-1 „Sicherheit von Fahrtreppen 
und Fahrsteigen“)











Wohnhaus Leonberg, 
1958



Kaufhaus Bremervörde, 
um 1970

Wohnhaus Leonberg, 
1958



 
Missachtung von 

Sicherheitsaspekten 
bei Treppen













 
Reduzierung von 
Normforderungen



2009
 Bei Fest- und Fahrtreppen sind 
 alle Trittstufen 
 über die volle Breite 
 mit einem 4 cm bis 5 cm breiten 

Streifen zu kennzeichnen, 
 der an der Stufenkante beginnt. 



2009
 Bei Fest- und Fahrtreppen sind 
 alle Trittstufen 
 über die volle Breite 
 mit einem 4 cm bis 5 cm breiten 

Streifen zu kennzeichnen, 
 der an der Stufenkante beginnt. 
============================

2010
 Das wird z.B. erreicht mit 

Stufenmarkierungen, , die folgende 
Eigenschaften aufweisen…









Treppe von unten



Treppe von unten

Treppe von oben



 
MVV TB  verhindert 

Berücksichtigung der 
Barrierefrei-Aspekte bei 

Treppen



DIN 18040-1 
 „Abschnitt 4.3.6 – Treppen - muss 

nur auf notwendige Treppen 
angewendet werden“ 



MVV TB:

DIN 18040-1 
 „Abschnitt 4.3.6 – Treppen - muss 

nur auf notwendige Treppen 
angewendet werden“ 

DIN 18040-2
 „Der Abschnitt 4.3.6 – Treppen – 

ist von der Einführung 
ausgenommen.“ 





Beispiel für die Verschlechterung nach MVV TB -

Treppen einer Wohnanlage, deren Prospekte mit 
optimal „barrierefreiem Wohnen“ warben:
- Überstehende Trittstufen
- unten keine waagerechten Handlaufenden
- keine Kantenmarkierung
- kein zweiter Handlauf

























Optimale 
Gestaltung 
einer Geh-
und Sitztreppe



Treppen in 
Arbeitsstätten



Treppen in 
Arbeitsstätten

Empfehlungen der 
Versicherer















8. Unfallgefahren bei fehlenden 
oder schlechten Glas-
Markierungen



8. Unfallgefahren bei fehlenden 
oder schlechten Glas-
Markierungen



8. Unfallgefahren bei fehlenden 
oder schlechten Glas-
Markierungen



Glastüren- und -wände
Gut : dunkel vor hell, aber
schlecht: dunkel vor dunkel

Dietmar
Böhringer



Glastüren- und -wände
Gut : dunkel vor hell, aber
schlecht: dunkel vor dunkel

 Von der Norm geforderte 
“Wechselmarkierung“: 

 hell vor dunkel 

dunkel vor hell 

Dietmar
Böhringer





Transparente Glaswände, Ganzglastüren und 
großflächig verglaste Türen sind mit zwei 
mindestens 8 cm hohen 
Sicherheitsmarkierungen in Streifenform bzw. 
aus einzelnen Elementen (Flächenanteil 
mindestens 50 % eines Streifens) zu 
versehen, die über die gesamte Glasbreite 
reichen, jeweils helle und dunkle Anteile 
enthalten, um wechselnde Lichtverhältnisse im 
Hintergrund zu berücksichtigen und in einer 
Höhe von 40 cm bis 70 cm und 120 cm bis 
160 cm über Oberkante Fußboden angeordnet 
werden.“ [DIN 32975, Kap. 4.5] 





?



?









9. Beispiele für Objekte, die 
sehbehindertengerecht zu gestalten sind 

9.1 Aufzüge 







Gestaltung des Tableaus
Norm: Pult-Tableau (links); 



Gestaltung des Tableaus
Norm: Pult-Tableau (links); 

besser: Doppeltes Tableau (rechts)









9.3 Toiletten

Deutliche 
Kontraste 
wichtiger 
Elemente.







Beispiele: 
Türgriff, Kleiderhaken, Toilettenbürste, 

Handtuchspender



Kontraste durch Einrahmen



9.4 Hindernis- Absicherung





    Nicht mehr zulässig, 
Gefahr nicht nur für blinde 
Menschen. 
     



    Nicht mehr zulässig, Gefahr nicht 
nur für blinde Menschen. 
     
                                                 Sinnvolle 

                                    Raumausnutzung









Danke für die Aufmerksamkeit!


